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Steuerauskunft 

über: Herr und Frau 
Gregor Lacher-Hugentobler 
Erika Lacher-Hugentobler 
hinterer Steisteg 19 
6430 Schwyz 

Gemeinde: Schwyz 

Rechtskräftige Veranlagung für die ordentliche Kantonssteuer 2004 

Steuerbares Einkommen bzw. steuerbarer Reingewinn sowie steuerbares Vermögen bzw. 
Kapital im Kanton Schwyz: 

Veranlagung gültig 
von / bis 

01.01.2004 31.12.2004 

Einkommen / Gewinn 

303'600 

Vermögen / Kapital 

0 

Datum: 22.05.2006 

Kantonale Steuerverwaltung Schwyz 

ju&^&M" 

Gebühr: Fr. 5.-- f ^ e g . 

Auskunft verlangt von: fesele/ Üf^} EbllegiurnS'fr. ** , (oH^O *Schu//£ 

Die Steuerauskunft ist wie folgt geregelt: 

a) Auskünfte werden über die letzte rechtskräftige Veranlagung des steuerbaren Einkommens und 
Vermögens bzw. Gewinns und Kapitals einer natürlichen oder juristischen Person erteilt. 

b) Untersteht eine steuerpflichtige Person nicht ausschliesslich der Steuerhoheit des Kantons, sind 
das im Kanton Schwyz steuerbare Einkommen und Vermögen bzw. der im Kanton Schwyz steuer­
bare Reingewinn und das steuerbare Kapital bekannt zu geben. 

Ferner ist zu beachten, dass Kapitalabfindungen, Grundstückgewinne, Gewinne aus Lotterien und 
lotterieähnlichen Veranstaltungen usw., die mit einer Sondersteuer belegt werden, in den aufge­
führten Zahlen nicht inbegriffen sind. 

ursbeeler
Beschriftung
Interessant: Trotz einem jährlichen Einkommen von mehr als Fr 300'000.-- KEIN steuer-bares Vermögen!

Obiges Einkommen entspricht etwa dem von 14 1-Personen-Sozialhilfe-Privathaushaltungen oder 9 IV-Rentnern mit voller EL.

ursbeeler
Textfeld
Mit FFEs gelangen Bezirksärzte in den Genuss einer lukrativen Nebeneinnahme.




